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Es hat die Bau- und Baumaterialienbetriebe der an
deren Eigentumsformen in die Lösung der Aufgaben 
des Bauwesens im Kreis einzubeziehen. Das Kreis
bauamt wird vom Kreisbaudirektor auf der Grund
lage der Beschlüsse des Kreistages und des Rates des 
Kreises sowie der vom Bezirksbaudirektor erteilten 
staatlichen Aufgaben und Weisungen nach dem 
Prinzip der Einzelleitung geleitet.

Der Kreisbaudirektor ist Mitglied des Rates des 
Kreises. Seine Berufung und Abberufung erfolgt 
nach Abstimmung mit dem Bezirksbaudirektor auf 
Vorschlag des Rates des Kreises durch den Kreistag.

Der Kreisbaudirektor ist dem Vorsitzenden des 
Rates des Kreises für die Arbeit des Kreisbauamtes 
verantwortlich und dem Bezirksbaudirektor gegen
über rechenschaftspflichtig. Er ist den Leitern der 
unterstellten Betriebe gegenüber weisungsbefugt.

Die Kreisbauämter haben zur Lösung der Aufgaben 
des Bauwesens eng mit den Ständigen Kommissio
nen Bauwesen der Volksvertretungen und ihrer 
Aktivs zusammenzuarbeiten.

Für die Stadtverordnetenversammlungen und ihre 
Organe in den kreisfreien Städten gelten die fest
gelegten Grundsätze entsprechend.

4. Die Aufgaben der Gemeindevertretung und ihrer 
Organe auf dem Gebiet des Bauwesens bestehen 
in der Planung, Vorbereitung und Durchführung der 
Maßnahmen zur Erhaltung und Modernisierung der 
Bausubstanz sowie zur Verschönerung der Dörfer.

Die Gemeindevertretung wendet dabei, gestützt auf 
ihr Bauaktiv und den Rat der Gemeinde, vielfältige 
Formen und Methoden der breiten Mitwirkung der 
Bevölkerung (z. B. des Nationalen Aufbauwerkes, 
Verwaltung der Wohngebäude durch Hausgemein
schaften, ehrenamtliche Reparaturbrigaden, Bildung 
von Werkzeugausleih- und Materialversorgungs
stützpunkten) an und arbeitet nach dem von der 
Gemeinde Röblingen geschaffenen Beispiel.

Daraus ergeben sich folgende Aufgaben:

a) Schaffung eines umfassenden Überblicks über 
den Zustand der Bausubstanz und den Repara
turbedarf und Aufstellung langfristiger und Jah
resprogramme für die Erhaltung, Modernisierung 
und Verschönerung der Dörfer;

b) Sicherung der unmittelbaren Mitwirkung der Be
völkerung bei der Durchführung der Programme 
im Rahmen des NAW und Förderung ihrer In
itiative durch die richtige Anwendung geeigneter 
Formen der materiellen Interessiertheit; * 8

c) Wahrnehmung bauaufsichtlicher Aufgaben in 
ihrem Verantwortungsbereich unter breiter Ein
beziehung gesellschaftlicher Kräfte.

Für die Stadtverordnetenversammlungen und ihre 
Organe in den kleinen Städten gelten die festgeleg
ten Grundsätze entsprechend.

V.
Die Anwendung der Grundsätze des neuen ökonomi

schen Systems der Planung und Leitung der Volkswirt
schaft im Bauwesen erfordert eine neue Qualität der 
Leitungstätigkeit im Ministerium für Bauwesen, in den 
WB, Bau- und Montagekombinaten, Bauämtem, Be
trieben und auf den Baustellen als Voraussetzung für 
die bewußte und schöpferische Mitarbeit aller Bau
schaffenden. Das Ministerium für Bauwesen hat dazu 
rechtzeitig eine gründliche Auswahl produktionserfah
rener Kader vorzunehmen und ihren richtigen Einsatz, 
insbesondere in den WB und Bau- und Montagekombi
naten sowie auf den Großbaustellen, zu gewährleisten. 
Den Bauarbeitern, Meistern, Ingenieuren und Ökono
men ist der Inhalt der Grundsätze eingehend zu erläu
tern, um sie zu befähigen, aktiv bei der Verwirklichung 
des ökonomischen Systems im Bauwesen mitzuwirken. 
Die Veränderung der staatlichen Leitung im Bauwesen 
muß auf die konsequente Verwirklichung der dem Bau
wesen auf dem VI. Parteitag der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands gestellten Aufgaben gerichtet 
sein und die allseitige Erfüllung der Jahrespläne 
sichern.

Die in diesem Beschluß enthaltenen Grundsätze sind 
sinnvoll unter genauer Berechnung des volkswirtschaft
lichen Nutzens zum richtigen Zeitpunkt zu verwirk
lichen. Die dazu erforderlichen Bestimmungen werden 
durch den Ministerrat bzw. den Minister für Bau
wesen erlassen.

Die Erhöhung des Nutzeffektes der Investitionen auf 
der Grundlage des wissenschaftlich-technischen Höchst
standes durch die Lieferung kompletter funktionstüch
tiger Anlagen in kürzester Bauzeit bei niedrigsten 
Kosten für die Errichtung, Nutzung und Erhaltung der 
Produktionsanlagen und Bauwerke ist der Beitrag der 
Bauschaffenden zum umfassenden Aufbau des Sozialis
mus in der Deutschen Demokratischen Republik.
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